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Rückschnitte von Hecken, Büschen, Bäumen sind im gesamten Gemeindegebiet aus 
Verkehrssicherheitsgründen schnellstmöglich durchzuführen: 
 
Aufgrund des anhaltenden Regenwetters sind in den letzten Wochen alle Pflanzen extrem gewachsen 
und ragen leider oftmals verkehrsgefährdend bis in den öffentlichen Verkehrsraum hinein. 
 
Der Bauhof und die Verkehrsbehörde der Gemeinde Waltenhofen bitten alle Grundstücksbesitzer und 
Mieter mit Grünflächen und Bewuchs entlang von Zäunen, Gehwegen und Straßen, aus Gründen der 
Verkehrssicherheit schnellstmöglich, spätestens bis 19.07.2024, großzügige Rückschnitte 
gemäß dem Lichtraumprofil (s. angefügte Skizze) durchzuführen.  
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dies trotz der Vogelbrutschutzzeit  (1.3.-30.9.) erlaubt. 
Dennoch sind vor starken Rückschnitten besonders Hecken und Büsche auf Vogelnester zu 
kontrollieren. Wenn solche vorhanden sind, dann bitte nur notwendige Rückschnitte an und über den 
öffentlichen Verkehrswegen durchführen. 
 
Bitte entsorgen Sie Ihre gesamten Grünabfälle selbst zu den üblichen Öffnungszeiten auf dem 
Wertstoffhof (Öffnungszeiten Mo.,Mi.,Fr. 15 – 17 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr) oder im Grün-Container beim 
großen Parkplatz an der Plabennecstraße. 
 
 
Gemeinde Waltenhofen, 05.07.2024 
Hauptamt/Verkehrsbehörde 
 
 
 
 


